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Verbrechens oder Vergehens , oder ſpäter , im Laufe der Unter⸗

ſuchung dem Richter zu erklären , mit Bezeichnung der That⸗
ſachen , worauf er ſeine Anſprüche baut , und mit einem

beſtimmten Klagegeſuch .
§. 279 . Hat der Beſchädigte feinen Wohnſitz oder Aufent⸗

haltsort nicht im nämlichen Amtsbezirk , in welchem die

Unterſuchung geführt wird , ſo hat er am Orte der Unter⸗

ſuchung einen Bevollmächtigten aufzuſtellen .

§. 280 . Nach vorgängiger Mittheilung des Vortrags des

Beſchädigten wird der Angeſchuldigte darüber , wie der Be⸗

klagte im bürgerlichen Proceſſe über die Klage zu Protokoll

gehört , und die weitere nöthige Verhandlung nach den

Regeln des abgekürzten Verfahrens im bürgerlichen Proceſſe

eingerichtet ; mit der Beſchränkung jedoch , daß hier die in

der bürgerlichen Proceßordnung auf Verſäumniſſe geſetzten

Nachtheile nicht Statt finden .
a

< 284 ; Trägt der Angefhuldigte Einreden vor ; die ſich

nur auf den privatrechtlichen Anſpruch beziehen , oder beruft

fih der Beſchädigte auf Beweismittel , die nur im bürgerz

lihen Proceſſe zuläſſig ſind , ſo wird die Sache zur abge⸗

ſonderten Verhandlung vor den bürgerlichen Richter ver⸗

wieſen . ʻ ora ;

Sechszehnter Titel .

Von dem Schluſſe der Unterſuchung und dem

Erkenntniſſe über Verſetzung in den An⸗

klageſtand .

6. 282 . Die Unterſuchung wird geſchloſſen , ſobald die

dem unterſuchenden Richter angezeigten , oder überhaupt

bekannt gewordenen Kenntnißquellen ſo weit benutzt ſind ,

daß über die Frage , ob der Angeſchnldigte in den Stand
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der Anklage zu verſetzen ſei , mit Sicherheit geurtheilt wer⸗

den kann , oder überhaupt ſich ergiebt , daß eine weitere

Fortſetzung der Unterſuchung zu beſſerer Aufklärung der

Sache oder Entdeckung neuer erheblicher Umſtände fruchtlos

ſeyn würde .
§. 283 . Iſt der nämliche Angeſchuldigte wegen mehreren

Verbrechen oder Vergehen in Unterſuchung gezogen worden ,
ſo kann dieſelbe nach Umſtänden nur dann geſchloſſen werden ,

wenn auch nur erſt in Anſehung der ſchwereren Verbrechen
die Kenntnißquellen ſo weit benutzt find , daf über die Frage
der Verſetzung in den Anklageſtand geurtheilt werden fann .

S . 284 . Der Unterſuchungsrichter theilt die geſchloſſenen
Acten dem Staatsanwalt mit , welcher ſie binnen fünf Lagen

von dem Empfange an mit ſeiner Erklärung oder pek An⸗

trägen zurückſendet .

tern Verfolgung abſtehe , ſo iſt dem Angeſchuldigten auf
ſein Verlangen die in §. 92

vorgeſchriebene Urkunde zu er⸗

theilen .

§. 286 . Verlangt der Staatsanwalt die

der Unterſuchung , ſo bezeichnet er zugleich die Beweismittel ,
deren weitere Benutzung er für nothwendig hält .

§. 287 . Findet er , daß die Sache nicht vor das Cri —

minalgericht , ſondern zum Kreiſe der Zuſtändigkeit eines

dahin ab , mit gleichzeitiger Benachrichtigung des Unter⸗

ſuchungsrichters .

§. 288 . Trägt er auf Verſetzungi in den Anklageſtand an ,
ſo legt der Unterſuchungsrichter die Acten dem Präſidenten
des Bezirksgerichts vor , welches in einer Verſammlung von

drei Mitgliedern , den Unterſuchungsrichter nicht mitbe⸗

griffen , binnen zehn Tagen das Erkenntniß zu geben hat .
§. 289 . Dem Angeſchuldigten ſteht das Recht zu , in dieſer

Zwiſchenzeit eine

Aomeni zur Abwendung der

§ . 285 . Erklärt der Staatsanwalt , daß er von der wei⸗

Bezirks⸗oder Amtsgerichts gehöre , ſo giebt er fie
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Verſetzung in den Anklageſtand einzureichen , oder durch
einen beſtellten Vertheidiger einreichen zu laſſen , ohne daß

gleichwohl die Erſtattung des Vortrags oder die Entſchei⸗
dung deßhalb ausgeſetzt werden darf .

§. 290 . Der Vertheidiger iſt befugt , ſich mit dem Ange⸗

ſchuldigten , ohne Beiſeyn einer Gerichtsperſon , zu unter⸗

reden , und die Unterſuchungsacten einzuſehen , zu welchem
Ende ſie in der Kanzlei drei Tage aufgelegt bleiben , in ſo

fern er ſich vor erfolgtem Erkenntniſſe darum meldet .

§. 291 . Von dieſen Befugniſſen hat der Unterſuchungs⸗
richter den Angeſchuldigten , wenn er die Acten dem Bezirks⸗

gerichte vorlegt , in Kenntniß zu ſetzen , und daß esgeſche⸗
hen , ausdrücklich im Protokoll zu bemerken .

Im Fall der Unterlaſſung ſorgt der Präſident desBaits⸗
gerichts für die nachträgliche Eröffnung .

§. 292 . Das Bezirksgericht erkennt auf den Grund der

vorgelegten Unterſuchungsacten , die Fälle ausgenommen ,
wo daſſelbe für angemeſſen hält , den Angeſchuldigten in der

Sitzung ſelbſt zu vernehmen , oder veranlaßt ift, eine Er⸗

gänzungder Unterſuchung auf Antrag des Staatsanwalts ,
oder des Angeſchuldigten , oder von Amtswegen anzuordnen .

§. 293 . Das Gericht erkennt in geheimer Sitzung auf er⸗

ſtatteten Vortrag eines Mitglieds nach vernommenen etwai⸗

gen Erläuterungen des Unterſuchungsrichters und nach An⸗

hörung des Staatsanwalts , welcher ſeine Anträge ſchriftlich
zu den Acten giebt , nebſt dem Verzeichniß der Zeugen , deren

Vorladung zur öffentlichen Sitzung er verlangt , ſo wie der⸗

jenigen , deren Vorladung er nur fuͤr den Fall des Wider⸗

rufs von frühern Geſtändniſſen des Angeſchuldigten begebrt ,
und derjenigen , deren Ausſagen zur Erſparung der Vor⸗

ladung in der öffentlichen Sitzung blos
Pp

werden

follen .

§. 294 . Bei der Berathung und Schlußfaſungſtſind der
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Unterſuchungsrichter und ber Staatsanwalt nicht gegen⸗

wärtig .

§. 295 . Auf Verſetzung in den Anklageſtand wird erkannt ,

wenn

10 Der Thatbeſtand Ne Verbrechens gewiß , oder

bis zum Grade hoher Wahrſcheinlichkeit hergeſtellt ; ferner

2 ) Der Angeſchuldigte des Verbrechens geſt ändig
oder deſſelben dringend verdächtig iſt ; und

3 ) Keine Umſtände vorhanden ſind , welche im einzelnen

Falle die Strafbarkeit der That , oder die Zurechnungsfähig⸗

keit des Angeſchuldigten ausſchließen .
S . 296 . Das Erkenntniß enthält :

10 die Bezeichnung des Angeklagten ,

2 ) die Anführung des Antrags des Staatsanwalts ,

3 ) die Angabe des Verbrechens , auf welches die zuge⸗

laſſene Anklage geht , mit den die Gattung . und Art deſſelben

beſtimmendenThatumſtänden .
40 Die Anführung des Geſetzes , nach welchem die That

als Verbrechen ſtrafbar iſt .

§. 297. Fehlt eines der in §. 295 beſtimmten Erforder⸗

niſſe , ſo wird erkannt , daß die Anklage nicht Statt finde .

§. 298 . Beſteht der Grund , aus dem die Anklage für un⸗

ſtatthaft erkannt wurde , darin , daß die That zwar als

ſtrafbar erſcheint , aber nicht als Verbrechen vor das Crimi⸗

nalgericht gehört , ſo verordnet das Bezirksgericht die Ver⸗

handlung der Sache nach den Vorſchriften des zwanzigſten

Titels dieſes Geſetzbuchs , oder die Ueberweiſung an die

zuſtändige Behörde und die Freilaſſung des etwa verhafteten

Angeſchuldigten , wenn der Grund der Verhaftung jetzt

wegfallt .

S. 299 . Erkennt das Gericht die Anklage wegen eines be⸗

ſtimmten Verbrechens als zuläßig , ſo verweist es zugleich

auch die Entſcheidung wegen bloßen Vergehen , die an ſich

|
|

|
|
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zum Kreiſe der Zuſtändigkeit des Bezirksgerichts oan i

würden , an das Criminalgericht :

1 ) Wenn ſolche Vergehen mit dem Verbrechen , aapwel⸗

ches die zugelaſſene Anklage geht , in der o Bam
zuſammen treffen ; oder

2 ) Wenn mehrere Theilnehmer an dem eerden vor⸗

handen ſind , und die Theilnahme des Einen oder des Andern
nur ein ſolches Vergehen ausmacht .

§. 300 . Das Erkenntniß auf Verſetzung in den Anklage⸗

ſtand bezeichnet zugleich die zur Schlußverhandlung vorzu⸗

ladenden , von dem Staatsanwalte vorgeſchlagenen und

andere Zeugen , deren Vernehmung auf Antrag des Privat⸗

klägers , oder des Angeſchuldigten , oder von areena
verordnet wird .

§. 301 . Zeugen , deren Ausſagen na dem iae Deg

Staatsanwalts , §. 293 , bei der Schlußverhandlung nur ver⸗

leſen werden ſollen , ſind auf Verlangen des Angeklagten in

jedem Falle zum perſönlichen Erſcheinen vorzuladen .

S . 302 . War der Angeſchuldigte bisher in Freiheit , ſo
wird mit der Verſetzung in den Anklageſtand zugleich ſeine
Verhaftung verfuͤgt, wenn die im §. 221 — 223 beſtimm⸗
ten Vorausſetzungen vorhanden ſind .

Bleibt der Angeklagte auf freiem Fuße , ſo hat er ſich

zwei Tage vor Eröffnung der Sitzungen des Criminalgerichts
bei dem Staatsanwalt perſönlich zu melden , und darf in

der Zwiſchenzeit ſeinen Wohnſitz oder Aufenthaltsort ohne

Genehmigung des Staatsanwalts niemals über zwei Tage
verlaſſen .

Der Präſident des Criminalgerichts beſtimmt das Haus ,

in welchem ſich der Angeklagte , nachdem er eingetroffen iſt ,

bis zur Verhandlung und Entſcheidung ſeiner Sache aufzu⸗

halten hat , und ordnet zugleich die etwa nöthigen Sicher⸗

heitsmaßregeln an .
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FSG. 303 . Hat das Bezirksgericht wegen mangelnder Beweiſe

der That , oder unzureichender Verdachtsgründe gegen den

Angeſchuldigten erkannt , daß die Anklage nicht Statt finde ,
ſo kann er wegen derſelben That nicht mehr in Unterſuchung

gezogen werden ,es ſei denn , daß ſich neue erhebliche Beweis⸗

mittel gegen ihn ergeben , und darauf hin das Bezirksgericht ,

welches das frühere Erkenntniß gefällt hat , jetzt die Wieder⸗

aufnahme der Unterſuchungfürzuläßig erklärt .

§. 304 . Für erheblich im Sinne des §. 303 gelten nur die⸗

jenigen neuen Beweismittel oder Verdachtsgründe , von

welchen mit Grund zu erwarten iſt , daß ſiefür ſich allein ,

oder in Verbindung mit den frühern Verdachtsgründen jetzt

zum Beweiſe der That und zur des Angeſchul⸗

digten führen werden .

§ . 305 . Das Erkenntniß , daß die Anllage nicht Statt

finde 5 þat die Wirkung „ daß . die durch die Unterſuchung be⸗

wirkte Unterbrechung der als nicht vorhanden

betrachtetwird .
F . 306 . Das Erkenntniß über die Zuläſſigkeit oder Unzu⸗

läſſigkeit der Verſetzung in den Anklageſtand , iſt dem Ange⸗

ſchuldigten , dem Staatsanwalt und dem an dem ſtrafge⸗

richtlichen Verfahren theilnehmenden Privatkläger zu eröffnen .

F.
307 . Die Appellation gegen das Erkenntniß auf

Verſetzung in den Anklageſtand findet Statt :

10 Wenn nachgewieſen werden kann , daf die in dem Erz

kenntniſſe bezeichnete That nach den Geſetzen nicht als Ver⸗

brechen zu betrachten iſt ;

2 ) Wenn das erkennende nicht zuſtändig oder

nicht gehörig beſetzt war ;

39 ) Wenn die Unterſuchung in einem Falle von Amts⸗

wegen Statt gefunden hat , in welchem nach dem Geſetze

nur auf Anzeige oder Klage der Drar ein a
liches Statt 2 darf .
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4 ) Wenn dem Vertheidiger die Acteneinſicht , oder die

Unterredung mit dem Angeſchuldigten verweigert wurde .
S . 308 . Die Anmeldung der Appellation mit Auſſtellung

der Beſchwerden geſchieht auf der Kanzlei des Bezirksgerichts
und zwar binnen drei Tagen , vom Augenblicke an , da dem

Angeſchuldigten das Urtheil verkündet wurde , bei Verluſt

des Rechtsmittels .

§. 309 . Die Anmeldungsſchrift wird von der Kanzlei des

Bezirksgerichts binnen vierundzwanzig Stunden dem Staats⸗

anwalte vorgelegt , welcher ſie binnen drei Tagen mit den

Acten an den Oberſtaatsanwalt einſendet .
S. 310 . Dem Angeſchuldigten bleibt unbenommen , eine

ſchriftliche Ausführung der Beſchwerde entweder ſogleich auf
der Kanzlei des Bezirksgerichts abzugeben, oder ſie bei dem

Appellationsgericht einzureichen , ohne daß gleichwohl die

Einſendung der Acten und die Entſcheidung deßhalb aufge⸗

halten werden darf .

§. 311 . Der Oberſtaatsanwalt legt binnen drei Tagen
nach dem Empfange die Acten dem Appellationsgerichte vor ,

welches ohne Verzug auf erſtatteten Vortrag eines Gerichts⸗
mitglieds nach Anhörung des Oberſtaatsanwalts in geheimer
Sitzung über die Appellation entſcheidet .

§. 312 . Gegen das Erkenntniß , daß die Anklage nicht

Statt finde , ſteht dem Staatsanwalt in jedem Falle die

Appellation zu , deren Anmeldung mit Aufſtellung der Be⸗

ſchwerde er ebenfalls bei Verluſt des Rechtsmittels binnen

drei Tagen von dem Angenblicke an , da ihm das Erkenntniß

eröffnet worden iſt , auf der Kanzlei des
Beitegeihtg zu

übergeben hat .

§. 313 . Die Anmeldungs⸗ und Beſchwerdeſchriftwird dem

Angeklagten mitgetheilt , um binnen drei Tagen , von dem

Augenblick der Zuſtellung an , ſeine Erklärung auf der

Kanzlei zu übergeben , welche innerhalb den erſten vierund⸗

zwanzig Stunden nach erfolgter Erklärung oder nach Ablauf

y
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der dreitägigen Friſt die Aeten dem Staatsanwalt mittheilt .

Die Einſendung derſelben und die Entſcheidung erfolgen

hierauf nach den Vorſchriften der So .ͤ 309 —341 .

F . 314 . Die Appellation des Staatsanwalts hat , wenn

ſie innerhalb vierundzwanzig Stunden nach Eröffnung des

Erkenntniſſes angemeldet wird , die Wirkung , daß der An⸗

geſchuldigte , wenn er verhaftet iſt , bis zur Entſcheidung
des Appellationsgerichts in Verhaft bleibt .

8. 314 a . Wenn in Fällen , wo das Bezirksgericht die

Verſetzung in den Anklageſtand aus dem Grunde für unz

ftatthaft erflårt hat , weil die That unter feinem Strafgeſetz
ſtehe , das Appellationsgericht erkennt , daß ſolche zwar

nicht als Verbrechen , aber als Vergehen ſtrafbar

ſei , ſo verweist daſſelbe die Sache zugleich an ein anderes

Bezirksgericht oder an den zuſtändigen Amtsrichter , und

benennt im letzten Falle zugleich ein anderes Bezirksgericht
als Appellationsgericht.
S. 315 . Nach Ablauf der Appellationsfriſt , wenn fein

Rechtsmittel gegen das Erkenntniß auf Verſetzung in den

Anklageſtand angemeldet wurde , oder nach Verkündung des

Urtheils des Appellationsgerichts , welches die Anklage zu⸗

laft , wird der Angeklagte von dem Präſidenteu des Be⸗

zirksgerichts ſofort zur Wahl eines Vertheidigers aufgefordert .

95-3416% Unterläßt oder verweigert der Angeklagte , einen

Vertheidiger ſelbſt zu wählen , ſo wird ihm ein ſolcher vom

Bezirksgerichte von Amtswegen ernannt .

6 . 317 . Das Bezirksgericht ift bei feiner Ernennung auf

die bei dem Gerichte angeſtellten Advokaten beſchränkt .

§. 318 . Wählt der Angeklagte einen Vertheidiger , der

nicht zu den bei den Gerichten des Landes angeſtellten Advo⸗

katen gehört , ſo muß derſelbe in der öffentlichen Sitzung

von einem aus der Zahl der bei dem Bezirksgerichte ange⸗

ſtellten Advokaten gewählten oder von Amtswegen beſtellten

weitern Vertheidiger begleitet ſeyn .

—



Ta

$

63

§. 319 . Dem gewählten oder aufgeſtellten Vertheidiger
ſtehen in jedem Falle die im §. 290 beſtimmten Befugniſſezu .

§. 320 . Der Staatsanwalt hat nach Ablauf der Appella⸗
tionsfriſt , wenn gegen das Erkenntniß auf Verſetzung in
den Anklageſtand kein Rechtsmittel angemeldet wurde , oder

nach Verkündung des Urtheils des Appellationsgerichts ,

welches die Anklage zuläßt , ohne Verzug die Anklagsacte zu

entwerfen , und ſie auf der Kanzlei des Arster zu

übergeben .

§. 321 . Die Anklagsacte enthält :

4 ) Ramen , Stand , Alter und Bohn ç oder Aufenthalts-
ort des Angeklagten ;

2 ) Sie entwickelt die Eigenſchaft des Verbrechens , das

der Anklage zum Grunde liegt , mit Anführung des Geſetzes,
nach welchem daſſelbe beſtraft werden ſoll ; ſo wie

3 ) Jener Umſtände , welche zur Erhöhung oder Minde⸗

rung der Strafe beitragen , und ſchließt

4 ) Mit einer ſummariſchen Wiederholung des weſentlichen

Inhalts .

§. 322. Gleichzeitig mit der Uebergabe der Anklagsacte
auf der Kanzlei , [ aft der Staatsanwaltdie PURE
derſelben dem Angeklagten einhändigen.

§. 323 . Späteſtens acht Tage nach Verkündung des Er⸗

kenntniſſes des Bezirksgerichts auf Verſetzung in den Anklage⸗
ſtand , oder des Erkenntniſſes des Appellationsgerichts über
das ergriffene Rechtsmittel ſind die Acten dem Vertheidiger
des Angeklagten auf der Gerichtskanzlei zur Einſicht vorzu⸗

legen , ſelbſt wenn der Staatsanwalt bis dahin die Anklags⸗
acte noch nicht uͤberreicht hat .

§. 324 . In den erſten drei Tagen nach der Einhaͤndigung
der Anklagsacte hat der Angeklagte die Zeugen und Sach⸗

verſtändigen zu bezeichnen , deren Vorladung zur öffentlichen

Sitzung er außer den in Gemäßheit des §. 300 im Erkenntniß

4
i

—

—



64

auf Verſetzung in den Anklageſtand bezeichneten etwa ferner

verlangt .

S. 325 . Sft die Friſt abgelaufen , ohne daß der Angeſchul⸗

digte weitere Vorladungen verlangt hat , ſo werden die

Acten von der Kanzlei in den nächſten vierundzwanzig
Stunden dem Staatsanwalte mitgetheilt .

§. 326 . Verlangt der Angeſchuldigte die Vorladung wei⸗

terer Zeugen oder Sachverſtändigen , ſo theilt die Kanzlei

das Verzeichniß derſelben in der nämlichen Zeit dem Staats⸗

anwalte mit , welcher gleichfalls binnen drei Tagen , von

dem Empfange an, das Verzeichniß derjenigen weitern

Zeugen oder Sachverſtändigen bei der Kanzlei übergiebt ,

deren Vorladung auch er ferner verlangt . Die Kanzlei hat

daſſelbe dem Angeſchuldigten ebenſalls binnen vierundzwan⸗

zig Stunden mittelſt Abſchrift bekannt zu machen , und in

der nämlichen Zeit nach Ablauf der dreitäͤgigen Friſt , oder

nah dem Einkommen des Verzeichniſſes die Acten dem

Staatsanwalte mitzutheilen , mit Ausnahme der Fälle des

folgenden §. 327 .

§. 327 . Befinden ſich unter den vorgeſchlagenen Zeugen

ſolche , welche in der bisherigen Unterſuchung noch nicht

vernommen ſind, ſo ſind ſie zuerſt noch vom Unterſuchungs⸗
richter zu vernehmen , und die Protokolle , deren Einſicht
dem Vertheidiger zu geſtatten iſt , mit den Acten dem Staats⸗

anwalte mitzutheilen .

§. 328 . Der Staatsanwalt ſendet die Acten in den erſten

drei Tagen nach ihrem Empfang ( S. 325 —327 ) an den

Oberſtaatsanwalt ein , welcher ſie ohne Verzug dem Praz
ſidenten des Criminalgerichts mittheilt .
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